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Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung zum Schutz gegen die Geflügelpest 

Aufhebung der Schutzzone und Überwachungszone 

 

 

Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Landkreises Nordsachsen (LÜVA) erlässt auf 

Grundlage der Verordnung (EU) 2016/429 und des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) folgende 

 

Allgemeinverfügung 

 

1. Die nach Ausbruch der hochpathogenen Geflügelpest in Jahnatal erlassene 

Allgemeinverfügung vom 4. März 2026 (AZ: 508.62/03#03-jb-26/01) zur Festlegung der 

Schutzzone und Überwachungszone sowie die Allgemeinverfügung vom 27. März 2026 (AZ: 

508.62/03#03-av-26/04) zum Übergang der Schutzzone in die Überwachungszone werden 

aufgehoben. 

 

2. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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Begründung 

 

I. 

 

Infolge des Nachweises der hochpathogenen Aviären Influenza (HPAI; Geflügelpest) bei Geflügel in 

04749 Jahnatal OT Schrebitz wurde der Ausbruch amtlich festgestellt und eine Schutz- und 

Überwachungszone eingerichtet. Die vorläufigen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen im 

Ausbruchsbestand wurden am 05.03.2026 abgeschlossen. Weiterhin wurden die in der Schutzzone 

erforderlichen amtlichen Kontrollen und Probennahmen durch die zuständigen LÜVÄ fristgerecht 

durchgeführt. 

 

II. 

 

Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Landkreises Nordsachsen (LÜVA) ist für den 

Erlass dieser Allgemeinverfügung gemäß § 24 Abs. 1 Tiergesundheitsgesetz (TierGesG) i. V. m. 

§ 1 Abs. 2 Sächsisches Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz (SächsAGTierGesG) sachlich 

und gemäß § 1 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des 

Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) örtlich zuständig. 

 

Die Bekämpfung der hochpathogenen Geflügelpest (Hochpathogene Aviäre Influenza) ist im EU-

Recht in der VO (EU) 2016/429 und VO (EU) 2020/687 geregelt. Bei der Geflügelpest handelt es sich 

um eine bekämpfungspflichtige Seuche der Kategorie A nach Art. 5 Abs. 1 iv) i. V. m. Art. 9 Abs. 1 

a) VO (EU) 2016/429 i. V. m. Art. 1 Nr. 1 und Art. 2 i. V. m. dem Anhang der VO (EU) 2018/1882.  

 

Ist die Geflügelpest in einem Betrieb amtlich festgestellt, so legt die zuständige Behörde gemäß 

Art. 21 Abs. 1 i.V. m. Anhang V der VO (EU) 2020/687 eine Sperrzone fest, bestehend aus einer 

Schutzzone von mindestens 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb und einer Überwachungszone von 

mindestens 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb. 

Die kleinere Schutzzone ist ein Teilgebiet der größeren Überwachungszone und entspricht dem 

früheren Sperrbezirk nach nationalem Recht. Die Schutzzone enthält teilweise weitergehende 

Maßnahmen als die Überwachungszone. Die Schutzzone gilt für mindestens 21 Tage nach Abschluss 

der vorläufigen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen, somit im vorliegenden Fall bis 

27.03.2026. Nach Aufhebung der Schutzzone gelten die Maßnahmen der Überwachungszone weiter. 

Das ergibt sich aus Art. 60 b) VO (EU) 2016/429 i. V. m. Art. 39 i. V. m. Anhang V und Anhang X der 

VO (EU) 2020/687.  

Die Überwachungszone entspricht dem früheren Beobachtungsgebiet nach nationalem Recht und 

kann frühestens nach 30 Tagen aufgehoben werden. Das ergibt sich aus Art. 60 b) VO (EU) 2016/429 

i. V. m. Art. 55 Abs. 1 i. V. m. Anhang V und Anhang XI der VO (EU) 2020/687. 

Nach Abschluss der Seuchenbekämpfungsmaßnahmen ist die Geflügelpest bei gehaltenen Vögeln 

erloschen und die angeordneten Schutzmaßregeln sind aufzuheben. 

 

Auf Grundlage der §§ 41 Abs. 4 Satz 4, 43 Abs. 1 VwVfG kann als Zeitpunkt der Bekanntgabe und 

damit des Inkrafttretens einer Allgemeinverfügung der Tag, der auf die Bekanntmachung folgt, 

festgelegt werden. 
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Kostenentscheidung 

 

Die Nichterhebung von Kosten beruht auf § 11 Abs. 1 Nr. 5 des Sächsischen 

Verwaltungskostengesetzes (SächsVwKG). Diese Amtshandlung wird im öffentlichen Interesse von 

Amts wegen vorgenommen. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 

Landratsamt Nordsachsen, Schloßstraße 27 in 04860 Torgau erhoben werden. 

 

 

Delitzsch, den 07.04.2026 

 

 

 

Dr. Lemm 

Amtsleiterin 

 

 

Rechtsgrundlagen 

 

− Verordnung (EU) 2016/429 (VO (EU) 2016/429) zu Tierseuchen und zur Änderung und 

Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“) (ABl. 

L 84 S. 1); 

− Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 (VO (EU) 2018/1882) über die Anwendung 

bestimmter Bestimmungen zur Seuchenprävention und -bekämpfung auf Kategorien 

gelisteter Seuchen und zur Erstellung einer Liste von Arten und Artengruppen, die ein 

erhebliches Risiko für die Ausbreitung dieser gelisteten Seuchen darstellen (ABl. L 308) 

− Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 (VO (EU) 2020/687) hinsichtlich Vorschriften für die 

Prävention und Bekämpfung bestimmter gelisteter Seuchen (ABl. L 174 S. 64); 

− Tiergesundheitsgesetz (TierGesG) vom 21. November 2018 (BGBl. I S. 1938); 

− Sächsisches Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz (SächsAGTierGesG) vom 09. Juli 

2014 (SächsGVBl. S. 386); 

− Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S.102); 

− Verwaltungsverfahrens- und Verwaltungszustellungsgesetz für den Freistaat Sachsen 

(SächsVwVfZG) vom 19. Mai 2010 (SächGVBl. S. 142); 

− Verwaltungskostengesetz des Freistaates Sachsen (SächsVwKG) vom 05. April 2019 

(SächsGVBl. S. 245) 

 

in der jeweils gültigen Fassung 


